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I. Sitzungsvortrag:

Die bisherige Satzung der Stadt Bamberg über die Herstellung und Beschränkung von Garagen und 
Stellplätzen der Stadt Bamberg vom 20.06.1995, geändert durch Satzung vom 03.12.2001, entspricht 
nicht mehr den aktuell gültigen Regelungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Mit Gesetz zur 
Änderung der Bayerischen Bauordnung vom 24.07.2007 (GVBl S. 499) ist diese umfassend novelliert 
und durch Bekanntmachung vom 14.08.2008 neu gefasst worden. Das Änderungsgesetz ist mit Wirkung 
zum 01.01.2008 in Kraft getreten. Die Satzung war daher umfassend zu überarbeiten und an die geltende 
Rechtslage anzupassen.

Defizite bestehen insbesondere hinsichtlich der zugrunde zu legenden Soll-Stellplatzzahlen, des 
weggefallenen Vorrangs des Realnachweises sowie der Anwendbarkeit der Ablöseregelungen.

Der Fachbereich Baurecht hat in Zusammenarbeit und Einvernehmen mit den einzelnen 
Fachdienststellen den Entwurf einer neuen Stellplatzsatzung erarbeitet.

Mit der Stellplatzsatzung sollen zugleich städtebauliche Fehlentwicklungen, die durch die 
Anforderungen des ruhenden Verkehrs hervorgerufen werden können, vermieden werden. Dazu sollen 
die empirischen Erfahrungswerte der Stellplatzrichtzahlen für die Bewertung der nachzuweisenden 
Stellplätze ins Ortsrecht überführt werden.

Bewährte Regelungen aus der bisherigen Stellplatzsatzung sollen beibehalten werden, soweit die neue 
Rechtslage dies zulässt.

Wie im Stadtentwicklungssenat am 18.05.2011 angekündigt, sollen nach dem Vorbild der Stadt 
Nürnberg auch Regelungen zu Fahrradabstellplätzen aufgenommen werden. 
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Mit der Stellplatzsatzung werden außerdem folgende Ziele verfolgt:

 Städtebauliche Attraktivierung und dadurch Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Innenstadt

 Unterstützung bei der Aufwertung und Belebung der Innenstadt durch Erleichterung städtebaulich 
wünschenswerter Vorhaben

 Förderung der Innenentwicklung

 Belebung der Zentren und der Quartiere durch kleine Läden und Gastronomiebetriebe

 Beibehaltung der Steuerungsmöglichkeit städtebaulich problematischer Vorhaben

 Unterstützung des Denkmalschutzes 

Zum besseren Vergleich sind die bisherigen und die neue Regelung in der beiliegenden Synopse 
(Anlage) nebeneinander dargestellt.

Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

1. 

In § 1 wurde die neue gesetzliche Grundlage für Stellplätze eingefügt.

2. 

In § 2 wurde geregelt, dass die Anzahl der erforderlichen Kraftfahrzeugstellplätze und der 
Fahrradabstellplätze anhand einer neuen Nutzungsliste zu ermitteln sind. Die Nutzungsliste wurde vom 
Stadtplanungsamt entworfen und in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern ausgearbeitet. 

3.

In § 3 wurden nach Wegfall bzw. Änderung der Rechtsgrundlage in der BayBO die bisherigen drei 
Beschränkungszonen in zwei Ermäßigungszonen umgewandelt. Die nach der Nutzungsliste 
erforderlichen Kraftfahrzeugstellplätze  müssen hier nicht in vollem Umfang hergestellt werden, sondern 
lediglich zu 50/100 in der Ermäßigungszone 1 und zu 80/100 in der Ermäßigungszone 2. Diese 
Ermäßigungsmöglichkeit findet auf Wohnnutzungen, Vergnügungsstätten, Sexshops und kleine 
Gaststätten (bis 15 m² Netto-Gastraumfläche) keine Anwendung.
Früher konnte der Realnachweis beschränkt werden bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Ablösung. 
Letzteres ist nun nicht mehr möglich, weshalb die Ermäßigung im Realnachweis nicht mehr durch 
Ablösungszahlungen kompensiert wird. Gleichzeitig wird allerdings am stadtplanerisch-
verkehrspolitischen Ziel der Einschränkung des Realnachweises in der Innenstadt festgehalten.

Diese Nachweisreduzierung wirkt sich voraussichtlich auf die Nutzungsverteilungen in der Stadt aus. 
Findet hingegen  keine Ermäßigung statt, kann es geschehen, dass viele neue Nutzungen deshalb an den 
Stadtrand gehen, weil die Stellplatzablöse in der Innenstadt zu hoch ist. Oder es kann passieren, dass die 
geforderten Stellplätze real gebaut werden und der Kfz-Verkehr in der Innenstadt immer mehr zunimmt. 
Aus Sicht des Baureferates gewollt sind aber Investitionen in innerstädtische Nutzungen ohne Zunahme 
des Kfz-Verkehrs. Das Instrument der Ermäßigungszonen in der Satzung erscheint daher weiterhin 
schlüssig. 

4.

§ 4 regelt die für die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen in der Nähe des Baugrundstücks 
notwendigen dinglichen Sicherungen.
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5.

Bereits die alte Stellplatzsatzung enthielt Regelungen zur Herstellung und Bereithaltung von 
Fahrradabstellplätzen. Diese Nachweispflicht war allerdings beschränkt auf die Errichtung von 
öffentlichen Einrichtungen.

Die neue Stellplatzsatzung weitet – entsprechend den Erfahrungen im Baugeschehen und dem Auftrag 
des Stadtentwicklungssenats – diese Pflicht nunmehr auch auf weitere bauliche Nutzungen aus. 

Die Verbesserung der Verfügbarkeit von Fahrradabstellplätzen stellt einen wichtigen Baustein zur 
Förderung des Radverkehrs dar.

Die Anzahl der notwendigen Fahrradabstellplätze ist künftig genauso nach Nutzungen differenziert zu 
ermitteln und zu errechnen, wie die Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplätze. Die Liste wurde vom 
Stadtplanungsamt entworfen und in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern ausgearbeitet 
und ist als Anlage Bestandteil der Stellplatzsatzung. 

6. 

Die Ablösung der Stellplatzpflicht in § 5 wurde neu geregelt. 
Soweit Kraftfahrzeugstellplätze und/oder Fahrradabstellplätze aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
oder geltender Satzungen nicht oder nicht vollständig hergestellt bzw. nachgewiesen werden, kann die 
Erfüllung der Stellplatzpflicht wie auch bei den Fahrradabstellplätzen durch Abschluss eines 
Ablösungsvertrages mit der Stadt Bamberg gem. Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO erfolgen. Ein 
Rechtsanspruch auf Abschluss eines Ablösungsvertrages besteht nicht. Die eingenommenen 
Ablösungsbeträge für die Kraftfahrzeugstellplätze sind zweckgebunden. Sie sind für die Herstellung 
zusätzlicher oder die Instandhaltung bzw. Instandsetzung oder Modernisierung bereits bestehender 
Parkeinrichtungen und für sonstige Maßnahmen zur Entlastung von Straßen von ruhendem 
Kraftfahrzeugverkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
verwenden . Die eingenommenen Ablösungsbeträge für Fahrradabstellplätze sind zweckgebunden und 
sind für die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung bestehender öffentlicher 
Fahrradabstellanlagen oder Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur zu verwenden. 
Die mit den Ablösebeträgen hergestellten Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder stehen zur 
allgemeinen Nutzung zur Verfügung.

7.

Die Berechnungsformel für die Festlegung des Ablösungsbetrages für einen Kraftfahrzeugstellplatz in 
§ 6 ist grundsätzlich unverändert geblieben. Lediglich die Herstellungskosten der 
Kraftfahrzeugstellplatzfläche je m² wurde von bisher 30,00  € auf jetzt 60,00 € angepasst. Dieser Betrag 
ist seit 1994 unverändert mit 60,00 DM bzw. 30,00 € in der Satzung festgesetzt. Nach Auskunft des 
Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg betragen die Herstellungskosten für einen neuen 
ebenerdigen Kraftfahrzeugstellplatz mit frostschutzsicherem Unterbau sowie Asphalttragschicht je m² 
bis zu ca. 72,00 €.

Der Mindestbetrag von bisher 2.000,00 € für die Ablösung eines Kraftfahrzeugstellplatzes wurde in der 
neuen Satzung gestrichen, da überall im Stadtgebiet ohnehin 4.000,00 € überschritten werden. Dafür 
wird im Gegenzug der Höchstbetrag für die Ablösung von bislang 7.500,00 € auf 15.000,00 € erhöht. 
15.000,00 € sind in zentralen Innenstadtbereichen erfahrungsgemäß nicht höher, als es die 
Realherstellungskosten wären. Der Ablösebetrag für einen Fahrradabstellplatz beträgt 400,00 €.

Der nun in § 7 geregelte Ausschluss der Ablösung der Stellplatzpflicht für Vergnügungsstätten, 
Sexshops und kleine Gaststätten (bis 15 m² Netto-Gastraumfläche) wurde beibehalten, um einer weiteren 
Zunahme dieser Nutzungsformen in der Innenstadt entgegenzuwirken.
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8.

In § 8 wurde bezüglich der Nutzung der Stellplätze die Regelung dahingehend ergänzt, dass 
Stellplatzanlagen nicht zweckentfremdet werden dürfen.

Bei der Gestaltung der Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze wurde auch den Belangen des 
Naturschutzes im Hinblick auf eine Begrünung Rechnung getragen. Hinsichtlich der 
Kraftfahrzeugstellplätze entspricht § 8 im Wesentlichen den Regelungen der alten Satzung.

9.

In § 9 und § 2 Abs. 2 Satz 2 wurde den besonderen Bedürfnissen von schwerbehinderten Menschen mit 
außergewöhnlicher Gehbehinderung Rechnung getragen. So ist in § 9 Abs. 1 geregelt, dass je 50 
Kraftfahrzeugstellplätze eines Vorhabens je ein Stellplatz für schwerbehinderte Menschen mit 
außergewöhnlicher Gehbehinderung auf dem Grundstück nachzuweisen ist. Bei der Berechnung des 
Ablösebetrages wurde die erforderliche Stellplatzfläche je Kraftfahrzeugstellplatz für diese Gruppe 
aufgenommen (= 35 m²).

10.

In § 10 wurde weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Abweichungen von den Regelungen 
der Satzung zu ermöglichen.

11.

Für die finanziellen Auswirkungen ergibt sich somit folgendes:

a) Durch die Einführung von Ermäßigungszonen können die Einnahmen aus Kfz-Stellplatzablösung 
sinken.

b) Unter dem Gesichtspunkt der Gesamtkompensation ist dabei folgendes zu beachten:

- Der Höchstbetrag wird von 7.500,00 € auf 15.000,00 € erhöht.

- Der Herstellungsteil in der Berechnungsformel wird von 30,00 €/m² auf 60,00 €/m² angepasst.

- Die Ablöse für nicht herstellbare Stellplätze für Kraftfahrzeuge von Menschen mit 
außergewöhnlicher Gehbehinderung erfolgt auf der Basis von 35 m².

- Die Einführung einer Fahrradstellplatzablösung bedeutet zusätzliches Einnahmepotenzial.

Erwartet wird daher, dass die Jahresgesamteinnahmen gegenüber der alten Satzung unverändert 
bleiben werden. Gegenüber dem heutigen Zustand besteht ein Steigerungspotenzial, weil aktuell der 
Kfz-Stellplatznachweis auf der Basis der Garagenstellplatzverordnung erhoben wird und diese Basis 
teilweise deutlich niedriger liegt, als die der neuen Stellplatzsatzung.

II. Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Werksenat beschließt:

1. Der Bau- und Werksenat nimmt den Sitzungsvortrag des Baureferates zur Kenntnis. 

2. Der Bau- und Werksenat beschließt die folgende Satzung über die Herstellung und Bereithaltung von 
Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen der Stadt Bamberg (Stellplatzsatzung – StS):
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Satzung
über die Herstellung und Bereithaltung von 

Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen der
Stadt Bamberg

(Stellplatzsatzung –StS- )

Vom

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt 
geändert durch § 36 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689) und Art 23 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366), folgende Satzung: 

Inhaltsübersicht
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Anzahl der notwendigen Stellplätze
§ 3 Ermäßigungszonen
§ 4 Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen in der Nähe des Baugrundstücks
§ 5 Ablösung der Stellplatzpflicht
§ 6 Festlegung des Ablösungsbetrags
§ 7 Ausschluss der Ablösung
§ 8 Ausbau der Stellplätze
§ 9 Stellplätze für Behinderte
§10 Abweichungen
§11 In-Kraft-Treten
Anlage 1 – Anzahl der notwendigen Stellplätze
Anlage 2 – Ermäßigungszonen 

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Herstellung und Bereithaltung von genehmigungspflichtigen, 
genehmigungsfreigestellten und verfahrensfreien Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen, deren 
Nachweis nach Art. 47 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 2 Satz 2 BayBO und die Ablösung nach Art. 47 Abs. 3 Nr. 
3 BayBO, soweit nicht in den Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen Sonderregelungen 
getroffen sind.

§ 2
Anzahl der notwendigen Stellplätze

(1) Die Anzahl der notwendigen Kraftfahrzeugstellplätze und der Fahrradabstellplätze ist anhand der 
Übersicht zur Anzahl der notwendigen Stellplätze, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist, zu 
ermitteln. Wird dabei eine Kapazität zu Grunde gelegt, so ist immer vom maximal Möglichen und Erlaubten 
auszugehen.

Entsprechend der jeweiligen Nutzung ist rechnerisch auf eine Stelle hinter dem Komma die jeweilige 
Stellplatzzahl zu ermitteln und durch Aufrundung auf eine ganze Zahl festzusetzen. Bei Vorhaben mit 
unterschiedlicher Nutzung sind die jeweiligen Stellplatzzahlen für jede einzelne Nutzung getrennt zu 
ermitteln. Die ermittelten Werte sind zu addieren. Besteht bei einer Gaststätte neben dem Gastraum auch 
eine Freischankfläche, so wird die jeweils größere Fläche (innen oder außen) dafür allein zur Berechnung 
herangezogen.
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(2) Bei der Ermittlung der Kraftfahrzeugstellplätze ist regelmäßig von dem Einstellbedarf für zweispurige 
Kraftfahrzeuge auszugehen. Omnibusse, Lastkraftwagen, größere Liefer- und Betriebsfahrzeuge sowie der 
erhöhte Raumbedarf für Kraftfahrzeuge von schwerbehinderten Menschen mit außergewöhnlicher 
Gehbehinderung sind entsprechend zu berücksichtigen. Bei Bedarf sind zusätzliche Stellplätze für einspurige 
Kraftfahrzeuge zu schaffen. 

(3) Die Anzahl der notwendigen Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze ist zu erhöhen, wenn nach 
der besonderen Situation des Einzelfalles das Ergebnis im Missverhältnis zum tatsächlich erwarteten Bedarf 
steht.

(4) Die Anzahl der notwendigen Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze für Vorhaben, die in der 
Anlage 1 nicht erfasst sind, ist nach den besonderen Verhältnissen im Einzelfall unter sinngemäßer 
Berücksichtigung der Richtzahlen für Vorhaben mit vergleichbarem Bedarf zu ermitteln.

§ 3
Ermäßigungszonen

(1) Maßgebend für die Grenzverläufe der Ermäßigungszonen 1 und 2 ist die Ermäßigungszonenkarte im 
Maßstab 1:2.500, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Satzung ist. Die Karte wird bei der Stadt Bamberg - 
Bauordnungsamt - archivmäßig verwahrt und kann dort während der allgemeinen Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden.

(2) In den in Anlage 2 festgelegten Gebieten verlangt die Stadt Bamberg Kraftfahrzeugstellplätze für die 
Verkehrsquellen der Anlage 1

a) in der Ermäßigungszone 1 nur 50/100
b) in der Ermäßigungszone 2 nur 80/100

der jeweils notwendigen Stellplatzzahl. Diese Regelung findet auf Wohnnutzungen, Vergnügungsstätten, 
Sexshops und Gaststätten bis zu 15 m² Netto-Gastraumfläche keine Anwendung.

(3) Eigenständige private Kraftfahrzeugstellplatzanlagen sind in den Zonen 1 und 2 nicht zulässig.

(4) Im gesamten Stadtgebiet sind Fahrradabstellplätze in der rechnerisch ermittelten
Anzahl nachzuweisen.

§ 4
Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen in der Nähe des Baugrundstücks

(1) Werden Kraftfahrzeugstellplätze auf einem anderen als dem Baugrundstück nachgewiesen, so sind diese 
in zweifacher Weise dinglich zu sichern durch:

a) eine Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Baugrundstücks des Inhalts, dass der 
jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundstücks sowie die von diesem ermächtigten Personen berechtigt 
sind, die genau bestimmten Stellplätze unter Ausschluss des jeweiligen Eigentümers des dienenden 
Grundstücks zum Abstellen von Kraftfahrzeugen zu benutzen sowie die Zu- und Abfahrt und die Zu- und 
Abwege zu diesen Stellplätzen entsprechend mitzubenutzen.
Zum Unterhalt der Stellplätze ist der jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundstücks verpflichtet; zum 
Unterhalt der Zu- und Abfahrten sowie der Zu- und Abwege sind nur die jeweiligen Eigentümer der 
beteiligten Grundstücke nach dem Verhältnis der ihnen auf dem dienenden Grundstück zur Benutzung 
zustehenden Stellplätze verpflichtet.
Die Ausübung der Grunddienstbarkeit erfolgt ohne Entgelt.

b) eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Bamberg des Inhalts, dass im Interesse der 
Berechtigten der Grunddienstbarkeit die unter a) genannten Stellplätze unter Ausschluss des jeweiligen 
Eigentümers des dienenden Grundstücks zum Abstellen von Kraftfahrzeugen benutzt und die entsprechende 
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Zu- und Abfahrt sowie die Zu- und Abwege mitbenutzt werden dürfen, und zwar von der Stadt Bamberg und 
den von dieser ermächtigten Personen, im Interesse der Berechtigten der Grunddienstbarkeit.
Die Stadt Bamberg treffen dabei keinerlei Pflichten, insbesondere keinerlei Unterhaltungsspflichten.
Die Ausübung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erfolgt ohne Entgelt.

Die vorbestellten Dienstbarkeiten erhalten untereinander Gleichrang.

(2) Die Kosten der Dienstbarkeitsbestellungen trägt der Bauherr.

§ 5
Ablösung der Stellplatzpflicht

(1) Soweit Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze durch den Bauherrn aufgrund der objektiven 
örtlichen Gegebenheiten oder aufgrund geltender Satzungen nicht oder nicht vollständig hergestellt bzw. 
nachgewiesen werden, kann die Erfüllung der Stellplatzpflicht durch Abschluss eines Ablösungsvertrages 
gem. Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO mit der Stadt Bamberg erfolgen. Ein Rechtsanspruch auf einen 
Ablösungsvertrag besteht nicht.

(2) Die Ablösungsbeträge sind gem. Art. 47 Abs. 4 Bay BO von der Stadt Bamberg zweckgebunden für die 
Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung bzw. Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender 
Parkeinrichtungen, und für sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen von ruhendem 
Kraftfahrzeugverkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, im Falle 
von Ablösungen von Fahrradabstellplätzen für die Herstellung zusätzlicher oder Instandhaltung bestehender 
öffentlicher Fahrradabstellanlagen oder Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur zu verwenden.

(3) Die mit den Ablösungsbeträgen ggf. hergestellten Stellplätze stehen zur allgemeinen Nutzung zur 
Verfügung. Der Bauherr erwirbt mit der Zahlung des Ablösungsbetrages keinen Anspruch auf bestimmte 
Stellplätze.

(4) Die Stadt Bamberg rechnet abgelöste Stellplätze auf zukünftige Bauvorhaben auf dem Grundstück an.

§ 6
Festlegung des Ablösungsbetrages

(1) Die Höhe der Ablösesumme für einen Kraftfahrzeugstellplatz wird nach folgender Formel ermittelt:

A = F x (B + K)

Dabei bedeuten:

A = Ablösungsbetrag in €;
F = 25 m² Stellplatzfläche je Kraftfahrzeugstellplatz;
F = 35 m² Stellplatzfläche je Kraftfahrzeugstellplatz für schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher 

Gehbehinderung;
B = Bodenwert in €/m²;
K = Herstellungskosten der Kraftfahrzeugstellplatzfläche je m² in €;

diese sind mit 60,00 € anzusetzen.

(2) Der errechnete Ablösungsbetrag ist auf volle 5,- € abzurunden.

(3) Der Bodenwert ergibt sich aus dem Verkehrswert des Baugrundstücks zum Zeitpunkt der Ablösung. 
Anhaltspunkt ist die jeweils neueste Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses der Stadt Bamberg.
Bei der Berechnung der Ablösungsbeträge bei einem Bauvorhaben an der Grenze eines Richtwertgebietes 
wird ein Vergleich mit dem angrenzenden Richtwert vorgenommen und der Bodenwert entsprechend höher 
oder niedriger angesetzt (Mittelwert).
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(4) Der Höchstbetrag für die Ablösung eines Kraftfahrzeugstellplatzes beträgt 15.000,00 €. Für die 
Schaffung zusätzlichen Wohnraumes durch Dachausbau in bereits bestehenden Gebäuden ermäßigt sich der 
errechnete Ablösungsbetrag um 50 %. Hierzu gehören jedoch nicht Aufstockungen sowie neue Wohnungen 
aufgrund von Wohnungsteilungen. Bei Wohnungsnutzung in Einzelbaudenkmälern ermäßigt sich der 
errechnete Ablösungsbetrag um 30 %. Eine mehrfache Ermäßigung ist möglich.

(5) Der nach Abs. 1 und Abs. 2 errechnete Ablösungsbetrag bildet die Grundlage für die nach Abs. 4 
möglichen Ermäßigungen, es sei denn, der sich nach Abs. 1 und Abs. 2 ergebende Ablösungsbetrag 
übersteigt den Höchstbetrag gemäß Abs. 4 Satz 1. In letzterem Falle ist dann auf den Höchstbetrag nach Abs. 
4 Satz 1 als Ausgangspunkt für Ermäßigungen nach Abs. 4 zurückzugreifen.

(6) Der Ablösungsbetrag für einen Fahrradabstellplatz beträgt im ganzen Stadtgebiet einheitlich 400,00 €.

(7) Sofern der Ablösungsbetrag nicht schon vor Erteilung der Baugenehmigung bezahlt wird, ist vom 
Bauherren eine ausreichende Sicherheit (selbstschuldnerische Bankbürgschaft o. ä.) unter Verzicht auf die 
Einrede der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB vorzulegen. Der 
Bürge verzichtet auf das Recht, sich jederzeit von der Verpflichtung aus der Bürgschaft zu befreien, indem er 
einen Betrag in Höhe der Inanspruchnahme, maximal den verbürgten Betrag, zum Zwecke der 
Sicherheitsleistung in Namen und für Rechnung des Hauptschuldners hinterlegt.

(8) Die Stellplatzablösung wird spätestens mit der Erteilung der Baugenehmigung zur Zahlung fällig. 
Eingelegte Rechtsbehelfe gegen das Bauvorhaben berühren diese Zahlungspflicht nicht. Der 
Ablösungsbetrag wird im Falle der Vorlage einer Sicherheit gemäß Abs. 7 spätestens zwei Wochen nach 
dem Tag der Aufnahme der Nutzung des durchgeführten Bauvorhabens zur Zahlung fällig. Die Aufnahme 
der Nutzung ist durch den Bauherrn unverzüglich der Stadt Bamberg anzuzeigen. Danach kommt der 
Bauherr ohne Mahnung in Verzug und hat die gesetzlichen Verzugszinsen zu zahlen.

§ 7
Ausschluss der Ablösung

Eine Ablösung nach Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO ist ausgeschlossen für Vergnügungsstätten, Sexshops und 
Gaststätten bis zu 15 m² Netto-Gastraumfläche.

§ 8
Ausbau der Stellplätze

(1) Stellplatzanlagen sind grundsätzlich so herzustellen, dass jeder einzelne Stellplatz unabhängig 
voneinander angefahren und benutzt werden kann. Sie dürfen nicht zweckentfremdet genutzt werden.

(2) Doppelparker mit Hubvorrichtung sind grundsätzlich erlaubt. Sogenannte "gefangene" Stellplätze sind 
nur zulässig, wenn sie im gleichen Eigentum stehen wie die davor liegenden Stellplätze, derselben 
Nutzungseinheit zugeordnet sind und sicher gestellt ist, dass beide Stellplätze jederzeit angefahren werden 
können.

(3) Kraftfahrzeugstellplätze sind in Abhängigkeit ihrer beabsichtigen Nutzung und der gestalterischen 
Erfordernisse angemessen zu befestigen und ordnungsgemäß zu entwässern. Bei der Befestigung sollen 
offene, ökologisch verträgliche Befestigungsarten (z.B. Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine) 
verwendet werden.

(4) Anlagen für Garagen und Stellplätze sind mit standortheimischen Sträuchern einzugrünen. Auf den 
Stellplatzanlagen sind standortheimische Bäume zu pflanzen, deren Baumscheibe mindestens der Fläche 
eines Kraftfahrzeugstellplatzes entspricht. Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume wird je nach Lage des 
Einzelfalles festgelegt. Stellplatzanlagen mit mehr als 20 Kraftfahrzeugstellplatzeinheiten oder 200 
Fahrradabstellplätzen sind zusätzlich zu durchgrünen.
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(5) Flachdächer von Garagenanlagen ab 10 Kraftfahrzeugstellplatzeinheiten oder 100 Fahrradabstellplätzen 
sollen begrünt werden.

(6) Die Fassaden mehrgeschossiger Garagen sind zu begrünen, wenn nicht im Einzelfall durch eine 
besondere Gestaltung den Belangen des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes sowie des Denkmalschutzes 
Rechnung getragen wird.

7) Das auf Garagendächern anfallende Niederschlagswasser ist, soweit möglich, über Versickerungsanlagen 
dem Untergrund zuzuführen oder für anderweitige Nutzung, z. B. Gartenbewässerung, aufzufangen.
Soweit gesammeltes Niederschlagswasser dem Untergrund zugeführt wird, ist hierfür eine wasserrechtliche 
Erlaubnis bei der Unteren Wasserrechtsbehörde zu beantragen.

(8) Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes muss mindestens 1,3 m² (0,70 m Achsenabstand x 1,90 m Länge) 
pro Fahrrad betragen. Diese Fläche kann bei der Aufstellung von Fahrradparksystemen unterschritten 
werden, wenn eine benutzerfreundliche Handhabung der Fahrräder gewährleistet ist. Jeder Abstellplatz muss 
von einer ausreichenden Bewegungsfläche direkt zugänglich sein. Fahrradabstellplätze müssen mit 
Fahrradhaltern ausgerüstet werden, die ein Anschließen des Fahrradrahmens ermöglichen. Die Abstellplätze 
sollen überdacht sein. Für Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 sind gem. Art. 46 Abs. 2 
BayBO Abstellräume für Fahrräder erforderlich.

(9) Der Aufstellungsort der Fahrradabstellplätze muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos 
erreichbar und gut zugänglich sein; sie sollen in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereichs des Vorhabens 
angeordnet werden.

§ 9
Stellplätze für Behinderte

(1) Von je 50 notwendigen Kraftfahrzeugstellplätzen eines Vorhabens ist je ein Stellplatz für 
schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung auf dem Grundstück nachzuweisen.

(2) Bei baulichen Anlagen und anderen Anlagen und Einrichtungen, die überwiegend oder ausschließlich 
von kranken, behinderten oder alten Menschen genutzt werden oder ihrer Betreuung dienen, sind nach 
Bedarf weitere Kraftfahrzeugstellplätze für schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher 
Gehbehinderung auf dem Grundstück nachzuweisen.

(3) Bei Kraftfahrzeugstellplätzen für schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung 
ist in besonderer Weise auf einen Nachweis in unmittelbarer Nähe eines barrierefreien Zugangs der sie 
betreffenden Hauptnutzung zu achten.

(4) Diese Anforderungen gelten nicht, wenn in Rechtsverordnungen nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 und 4 
BayBO (Sonderbauverordnungen) entsprechende Regelungen getroffen werden.

§ 10
Abweichungen

Die Stadt Bamberg kann unter den Voraussetzungen des Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO Abweichungen von 
Regelungen dieser Satzung zulassen.

§ 11
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Juni 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Herstellung und 
Beschränkung von Garagen und Stellplätzen der Stadt Bamberg vom 20.06.1995 außer Kraft.
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(2) Auf Baugenehmigungsverfahren, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits anhängig waren, ist die 
Verordnung über den Bau und Betrieb sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV) in der 
Fassung vom 30.11.1993, zuletzt geändert am 08.07.2009, anzuwenden.

3. Damit ist der Antrag GAL-Stadtratsfraktion vom 27.01.2014 geschäftsordnungsmäßig erledigt.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

 x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden 

Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender 
Deckungsvorschlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Anlage/n:

- Anlage 1 – Anzahl der notwendigen Stellplätze

- Anlage 2 - Ermäßigungszonen

- Synopse

- Antrag der GAL-Stadtratsfraktion vom 27.01.2014

Bamberg, 
Baureferat

Thomas Beese Fachbereich 6 A: ____________________
Baureferent Bernd Bauer-Banzhaf

____________________
Ingrid Löhr
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